
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen,  26. Oktober 2021  

 
Mandantenbrief Oktober 2021 

 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
nachfolgend erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen 
möchte ich insbesondere hinweisen: 
 
Allgemein 
 

· Neue Regeln durch das Gesetz zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 
 
Einkommensteuer 
 

· Privates Veräußerungsgeschäft nach unentgeltlicher Übertragung; grundsätzlich 
kein Gestaltungsmissbrauch 
 

· Bei berufsbedingtem Umzug erkennt Finanzamt höhere Pauschalen an 
 

· Bareinzahlungen als steuerpflichtige Einnahmen im Wege der Schätzung 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Termine Steuern/Sozialversicherung Oktober/November 2021 
 
Steuerart Fälligkeit 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 11.10.20211 10.11.20212 
Umsatzsteuer 11.10.20213 10.11.20214 
Ende der Schonfrist obi-
ger Steuerarten bei Zah-
lung durch: 

Überweisung5 14.10.2021  15.11.2021  
Scheck6 11.10.2021 10.11.2021 

Gewerbesteuer entfällt 15.11.2021 

Grundsteuer entfällt 15.11.2021 

Ende der Schonfrist obi-
ger Steuerarten bei Zah-
lung durch: 

Überweisung5 entfällt 18.11.2021 
Scheck6 entfällt 15.11.2021 

Sozialversicherung7 27.10.2021 26.11.2021 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidari-

tätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnaus-
schüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 

abzuführen. 
 
1 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauer-

fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauer-

fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungs-

zeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag 
oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine 
Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des 
Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt 
als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säum-
niszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Ab-
gabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor 
Fälligkeit (d. h. am 25.10.2021/24.11.2021, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten 
sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die 
Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
 

 



 

Allgemein 

Neue Regeln durch das Gesetz zur Änderung des Grunderwerbsteuerge-
setzes 
Mit Anteilskäufen ("Share Deals") konnten Immobilieninvestoren, aber auch Fami-
lienunternehmen mit Grundbesitz oder private Immobilienbesitzer bislang die Grund-
erwerbsteuer sparen. Share Deals sind in allen Rechtsformen mit Liegenschaften im 
Privat- und Betriebsvermögen anzutreffen. Am 7. Mai 2021 hat der Bundesrat einem 
Gesetz zugestimmt, das diese Praxis nicht verbietet, aber erschwert. Am 1. Juli 2021 
trat es in Kraft.  
Die Praxis habe laut Bundesfinanzministerium gezeigt, dass es besonders im Be-
reich hochpreisiger Immobilientransaktionen immer wieder gelingt, durch gestalteri-
sche Maßnahmen die Grunderwerbsteuer zu vermeiden. Es sei nicht weiter hin-
nehmbar, dass die durch Gestaltungen herbeigeführten Steuerausfälle von denjeni-
gen finanziert werden, denen solche Gestaltungen nicht möglich sind. Ziel des Ge-
setzes zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes ist deshalb die Eindämmung 
missbräuchlicher Steuergestaltungen mittels Share Deals in der Grunderwerbsteuer. 
Wesentliches Element der Reform ist, dass die steuerauslösende Grenze von 95 auf 
90 % gesenkt wurde. Weitere Neuerungen sind: 
· neuer Ergänzungstatbestand. 

· Haltefristen sind von fünf auf zehn Jahre verlängert: Die Steuer fällt also künftig an, wenn 
innerhalb von zehn Jahren mehr als 90 % der Anteile an einer Immobilien-Gesellschaft den 
Eigentümer wechseln. 

· Anwendung der Ersatzbemessungsgrundlage auf Grundstücksverkäufe auch im Rückwir-
kungszeitraum von Umwandlungsfällen. 

· Verlängerung der Vorbehaltensfrist auf 15 Jahre. 

· Verlängerung der Sperrfristen bei immobilienhaltenden Personengesellschaften. 

Einkommensteuer 
Privates Veräußerungsgeschäft nach unentgeltlicher Übertragung; 
grundsätzlich kein Gestaltungsmissbrauch 
Bundesfinanzhof, IX-R-8/20, Urteil vom 23.04.2021 

1. § 23 Abs. 1 Satz 3 EStG ist eine Missbrauchsverhinderungsvorschrift i.S. von § 42 
Abs. 1 Satz 2 AO; damit ist die Annahme eines Missbrauchs rechtlicher Gestaltungs-
möglichkeiten gemäß § 42 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 AO für den Fall der Veräußerung 
nach unentgeltlicher Übertragung grundsätzlich ausgeschlossen. 

2. Hat der Steuerpflichtige die Veräußerung eines Grundstücks angebahnt, liegt ein 
Missbrauch rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten grundsätzlich nicht vor, wenn er das 
Grundstück unentgeltlich auf seine Kinder überträgt und diese das Grundstück an den 
Erwerber veräußern; der Veräußerungsgewinn ist dann bei den Kindern nach deren 
steuerlichen Verhältnissen zu erfassen. 



 
 

Bei berufsbedingtem Umzug erkennt Finanzamt höhere Pauschalen an 
Wer berufsbedingt umzieht, kann die Ausgaben dafür steuermindernd geltend ma-
chen. Neben größeren Posten wie z. B. Maklerkosten, Fahrtkosten oder Kosten für 
die Spedition, die einzeln belegt werden müssen, ist auch ein Pauschbetrag für sons-
tige Umzugskosten absetzbar. Dazu hat das Bundesfinanzministerium neue Um-
zugspauschalen veröffentlicht, die bereits für Umzüge ab  
1. April 2021 gelten.  
Arbeitnehmer, die berufsbedingt umziehen, können zunächst eine Pauschale von 
870 Euro ansetzen. Für jedes weitere Haushaltsmitglied, z. B. Ehepartner, Kinder, 
Stief- oder Pflegekinder, kann ein Betrag von jeweils 580 Euro hinzugerechnet wer-
den. Wer umzieht, aber bislang keine eigene Wohnung hatte oder nicht in eine eige-
ne Wohnung zieht, kann bei einem Wohnortswechsel zumindest eine Pauschale von 
174 Euro geltend machen. Voraussetzung ist, dass der Umzug aus beruflichen 
Gründen erfolgte. Dabei kommt es nicht auf die Wegstrecke an, die durch den Um-
zug zum Arbeitsplatz eingespart wird, sondern auf die geringere Fahrtzeit: Wer durch 
den Umzug täglich rund eine Stunde weniger für den Weg zur Arbeit benötigt, kann 
die Pauschalen geltend machen. 

Steuerliche Folgen der Bonus-Zahlung von privater Krankenkasse 
Privat Krankenversicherte haben in ihrem Vertrag oft eine Regelung für Bonuszah-
lungen, wenn sie im betreffenden Jahr keine Krankheitskosten eingereicht haben. 
Bonuszahlungen einer privaten Krankenkasse mindern jedoch die als Sonderausga-
ben abzugsfähigen Krankenkassenbeiträge. Dies gilt zumindest für Bonuszahlungen, 
die unabhängig davon gezahlt werden, ob Versicherte überhaupt Krankheitskosten 
tragen mussten oder nicht. Privat Krankenversicherte sollten daher prüfen, ob die 
Bonuszahlung der Krankenkasse unter Berücksichtigung der steuerlichen Effekte 
günstiger ist, bevor sie endgültig auf die Einreichung der tatsächlich entstandenen 
Kosten bei der Krankenkasse verzichten. Zudem ist die zumutbare Belastung zu be-
achten, die sich nach der Höhe des Gesamtbetrags der Einkünfte, der anzuwenden-
den Steuertabelle und der Kinderzahl richtet. Im Falle einer beanspruchten Bonus-
zahlung dürfen selbst getragene Krankheitskosten nicht als außergewöhnliche Belas-
tungen angesetzt werden. Ein Abzug von Kosten als außergewöhnliche Belastungen 
ist immer dann ausgeschlossen, wenn eine Versicherungs- und somit Erstattungs-
möglichkeit bestand, diese aber nicht beansprucht wurde, da es dann an der sog. 
Zwangsläufigkeit dieser Kosten fehlt. 

Bareinzahlungen als steuerpflichtige Einnahmen im Wege der Schätzung 
Das Finanzgericht Münster hat zur Erfassung von Bareinzahlungen als steuerpflichti-
ge Einnahmen im Wege der Schätzung wegen der Verletzung von Mitwirkungspflich-
ten Stellung genommen. 
Die Voraussetzungen für eine Schätzung hätten vorgelegen. Die Klägerin habe über 
ihre Angaben keine ausreichenden Aufklärungen gegeben und im Übrigen ihre Mit-
wirkungspflicht verletzt. Die Klägerin habe in Bezug auf die Bareinzahlung des Be-
trags von insgesamt 70.000 Euro auf ihr Konto diesen Verpflichtungen nicht entspro-
chen. Die Klägerin behauptete, es habe sich bei dem genannten Betrag um ein Dar-
lehen gehandelt. Sie habe aber den Darlehensgeber nicht benannt. Damit habe sie 
die für die Besteuerung erheblichen Tatsachen nicht vollständig offengelegt. Für die 
steuerliche Behandlung eines Darlehens sei es von entscheidender Bedeutung, wer 
der Darlehensgeber sei. Denn sowohl das Finanzamt als auch das Finanzgericht 



 
müssten durch namentliche Benennung des Darlehensgebers in die Lage versetzt 
werden, den Sachverhalt aufzuklären, etwa indem sie den Darlehensgeber befragen.  
Die Pflicht zur Benennung des Darlehensgebers habe die Klägerin während des ge-
samten Verwaltungs- und Klageverfahrens nicht erfüllt. Weitere Ermittlungen zur 
Person des Darlehensgebers waren nicht möglich, denn die Klägerin habe es aus-
drücklich abgelehnt, weitere Angaben zur Identität des Darlehensgebers zu machen, 
und der Darlehensgeber habe mitgeteilt, für weitere Auskünfte nicht zur Verfügung 
zu stehen. 
Die steuerpflichtigen Einkünfte seien der Höhe nach mit 70.000 Euro zu schätzen. 
Dabei sei zu berücksichtigen, dass der Steuerpflichtige bei der Einzahlung von Mit-
teln auf ein betriebliches oder auf ein sowohl betrieblich wie privat genutztes Konto 
bei der Prüfung der Frage, ob steuerpflichtige Einnahmen oder nicht steuerpflichtige 
Vermögenszugänge (insbesondere Darlehen oder Einlagen) vorliegen, wegen der 
von ihm selbst hergestellten Verbindung zwischen Privat- und Betriebsvermögen 
verstärkt zur Mitwirkung verpflichtet sei. Das Finanzamt bzw. das Finanzgericht kön-
ne bei Verletzung dieser Pflicht den Sachverhalt ohne weitere Sachaufklärung dahin 
würdigen, dass in Höhe der unaufgeklärten Kapitalzuführungen nicht versteuerte 
Einnahmen vorliegen. 

 


